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Güterzusammenlegung

Voraussetzungen fiir die Zusammenlegung
von Waldparzellen

(Schluß)

2. Muß nach dem Gesagten die Verordnung über die Zusammenlegung
von parzellierten Waldgrundstücken im Kanton St. Gallen vom 30.
Dezember 1947 auf den vorliegenden Fall als anwendbar erklärt werden, so

fragt es sich, ob die dort vorgesehenen Voraussetzungen für eine
Zusammenlegung erfüllt seien. Nach Art. 7 dieser Verordnung haben primär
die Waldbesitzer über die Durchführung einer Waldzusammenlegung zu
beschließen, und zwar bedarf es hiezu der Zustimmung der Mehrheit der
beteiligten Waldbesitzer, denen zugleich mehr als die Hälfte der Waldfläche

gehört. Von abwesenden Waldbesitzern wird angenommen, daß sie

zustimmen, sofern sie sich nicht schriftlich gegen die Zusammenlegung
aussprechen; sie sind hierauf ausdrücklich aufmerksam zu machen.

Unbestritten ist, daß die Grundeigentümer auf den 3. Oktober 1951

zu einer Zusammenkunft mit dem Vermessungsgeometer und dem Revierförster

eingeladen wurden und daß an dieser Besprechung 6 Waldbesitzer
teilgenommen haben. Ob die Abwesenden im Sinne der Vorschrift von
Art. 7, Abs. 3, der Verordnung ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht
wurden, daß ihre Abwesenheit als Zustimmung ausgelegt werde, sofern
sie sich nicht schriftlich gegen die Zusammenlegung aussprechen, ist aus
den Akten nicht ersichtlich. Dieser Punkt kann indessen dahingestellt werden.

Von den Waldbesitzern, die an der Konferenz teilgenommen haben,
fehlt eine formelle Zustimmungserklärung, bei der sie behaftet werden
könnten. Weder liegen schriftliche Zustimmungserklärungen vor noch
auch nur ein Verhandlungsprotokoll, aus welchem die Zustimmung der
Teilnehmer hervorginge. Auch wenn, wie das der Vermessungsgeometer
in seiner Vernehmlassung vom 16. Januar 1952 an den Gemeinderat K.
behauptet, „nach der Besprechung des Arrondierungsplanes und nach
Besichtigung der einzelnen Parzellen alle anwesenden Grundeigentümer

327


	...

